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Sehr geehrte Damen und Herren, in seiner Sitzung vom ... - Kapellmann

09.03.2017 - in seiner Sitzung vom 09.03.2017 hat der Deutsche Bundestag u.a. das Werkvertragsrecht des BÃ¼r- gerlichen Gesetzbuches (BGB) in ... 
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Sehr geehrte Damen und Herren, in seiner Sitzung vom 09.03.2017 hat der Deutsche Bundestag u.a. das Werkvertragsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in wesentlichen Punkten geändert und neue Vorschriften zum Bauvertrag, zum Architekten- und Ingenieurvertrag, zum Verbraucherbauvertrag und zum Bauträgervertrag eingeführt. Daneben wurde die Lieferantenhaftung insbesondere für Baustoff überarbeitet. Unsere nachfolgende Praxisinfo Baurecht bietet Ihnen einen kompakten Überblick über wesentliche Änderungen, die den Bundesrat voraussichtlich am 31.03.2017 passieren werden. Den Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages (BR-Drs. 199/17) können Sie > hier abrufen, eine konsolidierte Fassung des neuen gesetzlichen Bauvertragsrechts erhalten Sie > hier. Über die konkreten Regelungen und deren praktische Auswirkungen informieren wir Sie gerne persönlich. Wir haben an jedem Standort entsprechende Workshop-Termine vorgesehen, die Sie der nachfolgenden Aufstellung entnehmen können. Eine Gesamtübersicht finden Sie auch in unserem > Akademie-Kalender.      



Berlin: 02.05.2017 (> Details und Anmeldung) Düsseldorf: 12.04. und 09.05.2017 (> Details und Anmeldung) Frankfurt: 30.05. und 27.06.2017 (> Details und Anmeldung) Hamburg: 03.05.2017 (> Details und Anmeldung) Mönchengladbach: 03.05. und 16.05.2017 (> Details und Anmeldung) München: 11.05.2017 (> Details und Anmeldung)



Darüber hinaus finden Sie in Kürze alles Wissenswerte zum neuen Baurecht in unserem Infoportal > neues-baurecht.de. Für Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner bei Kapellmann gerne zur Verfügung. Ihr Kapellmann-Team kapellmann.de
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Praxisinfo Baurecht Die Reform des Bauvertragsrechts – Überblick über die wesentlichen Änderungen Anders als in der Öffentlichkeit kommuniziert beschränken sich die Änderungen nicht darauf, Regelungen für Verbraucherbauverträge in das BGB zu integrieren, auch wenn dies erklärtes Ziel des Reformvorhabens war. Vielmehr werden nahezu alle Bau- und Planungsverträge im geschäftlichen Bereich (B2B) von den neuen gesetzlichen Regelungen betroffen. Selbst die Wirksamkeit einer vorrangigen Vereinbarung der VOB/B kann infrage gestellt sein. Die Folgen der nachfolgend kurz dargestellten Änderungen des BGB betreffen alle Aspekte der Projektrealisierung, von der vertraglichen Gestaltung von Bau- und Planerverträgen, dem Nachtragsmanagement bis hin zur Abnahme. 1



Lieferantenregress



Nach bisherigem Recht schuldete der Bauunternehmer, der mangelhafte Produkte in ein Gebäude einbaut, im Fall der Ersatzvornahme durch den Bauherrn auch die Erstattung der Ein- und Ausbaukosten, konnte diese aber regelmäßig dem Lieferanten nicht weiterbelasten, da dessen Leistungspflicht allein auf die Lieferung begrenzt war und sich nicht auf den Einbau erstreckte. Nach neuem Recht können diese Kosten vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung durchgestellt werden. 2



Änderungen bei der Abnahme



Will der Besteller eine Abnahme wirksam verweigern, muss er nunmehr (mindestens) einen konkreten Mangel rügen. Gegenüber einem Verbraucher muss der Unternehmer auf die Folgen einer nicht erklärten oder ohne Angabe von Mängeln verweigerten Abnahme in Textform hinweisen. Verweigert der Besteller die Abnahme berechtigt, so hat er dennoch auf Verlangen des Unternehmers an einer gemeinsamen Feststellung des Zustandes des Werkes mitzuwirken. Bleibt der Besteller einem vereinbarten Termin hierzu fern, kann der Unternehmer die Zustandsfeststellung auch einseitig vornehmen.
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Kündigungen



Die nach bisheriger Praxis vertraglich vereinbarte oder aus § 314 BGB abgeleitete Kündigung aus wichtigem Grund wird jetzt für den Bau- und Planervertrag gesetzlich neu geregelt. Alle Kündigungen, auch die bestellerseitig frei (also ohne Grund) erklärte, müssen nun schriftlich ausgesprochen werden. 4



Gesetzliches Anordnungsrecht / Nachträge



Erstmals wird im BGB normiert, dass der Besteller nach Vertragsschluss Änderungen des vereinbarten Werkerfolges oder Zusatzleistungen, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolges notwendig sind, verlangen kann. Dieses Anordnungsrecht war bislang allein in der VOB/B vorgesehen. Das Gesetz geht zukünftig einen von der VOB/B stark abweichenden Weg: 4.1 Einigung und Anordnung Begehrt der Besteller eine derartige Änderung, sollen die Vertragsparteien Einvernehmen über die Mehr- oder Mindervergütung anstreben. Der Unternehmer ist im Regelfall verpflichtet, ein Angebot hierüber zu erstellen. Erzielen die Parteien binnen 30 Tagen nach Zugang des Änderungsbegehrens keine Einigung, kann der Besteller die Änderung in Textform (auch per E-Mail) anordnen. Der Unternehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, sofern ihm die Ausführung zumutbar ist. Über dieses Anordnungsrecht können die Parteien nach Beginn der Bauausführung auch eine einstweilige Verfügung erwirken. Unklar ist, wie sich der Zeitraum zwischen Änderungsbegehren und Änderungsanordnung auf Ansprüche des Unternehmers und auf Vertragsfristen auswirkt. 4.2 Höhe der Vergütung Die Höhe des Vergütungsanspruches ist für die in Folge einer Anordnung des Bestellers vermehrt oder verminderten Aufwand nach den tatsächlich erforderlichen Kosten mit ange-



Praxisinfo Baurecht messenen Zuschlägen für Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn zu ermitteln. Der Unternehmer kann zur Berechnung der Vergütung alternativ auf die Ansätze einer vereinbarungsgemäß hinterlegten Kalkulation zurückgreifen. Auch über die Höhe der Vergütung können die Parteien eine einstweilige Verfügung erwirken. 4.3 Behandlung von Abschlagsforderungen Der Unternehmer kann 80 % einer angebotenen Nachtragsvergütung als Abschlagszahlung verlangen, wenn sich die Parteien nicht über die Höhe geeinigt haben oder keine anderslautende gerichtliche Entscheidung (insbesondere im Wege der einstweiligen Verfügung) ergeht. Stellt sich später allerdings eine Überzahlung heraus, ist diese ab dem Eingang beim Werkunternehmer verschuldensunabhängig wie im Verzug zu verzinsen (im unternehmerischen Verkehr also regelmäßig mit 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz). 4.4 Spezialkammern und -senate Für die effiziente Bearbeitung der zu erwartenden hohen Zahl an einstweiligen Verfügungsverfahren sollen bei der Land- und Oberlandesgerichten spezialisierte Baukammern bzw. -senate eingerichtet werden, wobei für Nachtragsstreitigkeiten durch die Bundesländer eine Zuständigkeitskonzentration bei ausgewählten Landgerichten eingerichtet werden kann. 5



Besonderheiten bei Verbraucherbauverträgen



Weitere Änderungen betreffen Verbraucherbauverträge, also Bauverträge, bei denen der Besteller ein Verbraucher ist. Diese müssen in Textform verfasst werden. Es ist eine umfassende Baubeschreibung in schriftlicher Form mit den wesentlichen Inhalten zu Qualität, Preis und Terminen vorzulegen. Der Verbrau-
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cher hat ein Widerrufsrecht, das innerhalb von zwei Wochen ausgeübt werden kann. Zur Absicherung des Vergütungsanspruches muss der Unternehmer eine Sicherheit stellen, wenn er Abschlagszahlungen verlangt. Schließlich ist die Herausgabe von Planungsunterlagen normiert worden. 6



Architekten- und Ingenieurvertrag



Der Architekten- und Ingenieurvertrag wird erstmals gesetzlich als eigener Vertragstyp geregelt. Dabei wird eine „Zielfindungsphase“ eingeführt, in der die Planungsgrundlagen ermittelt und eine „Kosteneinschätzung“ vorgelegt werden soll, wenn diese Unterlagen bei Beauftragung des Planers noch nicht vorhanden waren. Bei Scheitern dieser Phase steht beiden Parteien unter bestimmten Voraussetzungen ein Kündigungsrecht zu. Für die Anordnungsrechte des Bestellers wird auf den Bauvertrag verwiesen, die Vergütungsfolgen sollen sich in erster Linie nach der HOAI richten. Vorgesehen ist ferner ein Anspruch des Planers auf Teilabnahme seiner Leistungen nach der Ausführungsphase und der Vorrang der Inanspruchnahme des Ausführenden bei von der Objektüberwachung nicht bemerkten Ausführungsmängeln. 7



Besonderheiten des Bauträgervertrages



Der Bauträgervertrag wird erstmals ausdrücklich als Vertragstyp geregelt, wobei auf die Grundstücksübertragung Kauf- und auf die Errichtungs- oder Umbaupflicht Werk- und eingeschränkt Bauvertragsrecht Anwendung finden soll. Im Übrigen wird der Anspruch des Bauträgers auf Abschlagszahlungen, wie bisher auch, auf die nach der MaBV möglichen Raten beschränkt.



Impressum Alle Texte dieser Information sind urheberrechtlich geschützt. Gerne dürfen Sie Auszüge unter Nennung der Quelle nach schriftlicher Genehmigung durch uns nutzen. Obgleich diese Information sorgfältig erstellt wurde, wird keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen. Sie soll einen ersten Überblick der angesprochenen Themen geben und stellt keinen anwaltlichen Rechtsrat dar. Sie ersetzt keine auf den Einzelfall bezogene Beratung. Wenn Sie unsere Praxisinfo nicht mehr erhalten möchten, können Sie diese unter [email protected] abbestellen. © Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB, März 2017.
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ausschreibung. Bundesfreiwilligendienst/BFD fÃ¼r die Offene Jugendarbeit im anyway e.V. in KÃ¶ln. Wir suchen einen engagierten, eigenverantwortlichen und.
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Die Band aus dem schÃ¶nen Copenhagen, bestehend aus Philipp. Broder JÃ¸rgensen, Johannes Ettrup, Kaspar Frederiksen, Martin. Barrett Aagaard und ist seit 2005 auf Tour. Es ist eine einzigartige Band, denn niemand anders auf der Welt pfeift Lieder wie
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

20.10.2017 - Lastkraftwagen zu einem Erdrutsch fÃ¼hren kÃ¶nnten. Hufengasse 41 | 4700 Eupen | t : 087 56 17 00 | f : 087 56 17 01 | ecolo.ostbelgien@ecolo.
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Sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen liegt eine Bewerbung eines ... 

Ihnen liegt eine Bewerbung eines Stipendiaten des 26. Parlamentarischen Patenschafts-. Programms 2009/2010 fÃ¼r junge BerufstÃ¤tige vor. Dieses Programm ...
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Juni 2016 Sehr geehrte Damen und Herren, MITTELSTAND ... - BVMW 

01.06.2016 - Phoenix: „Deutschlands Konzerne im Umbruch: Gelingt der Strukturwandel?“ Erfolgreich nachhaltig: Bis 15. Juni für CSR-Preis bewerben!
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Skiflugfreunde - Amazon Web ... 

14.02.2013 - Flughafen Stuttgart. Tel. ... Schlüsseldienst / Locksmith. Notdienst Tag .... Stuttgart. 210 km, 2,25 Std. 77 km, 1 Std. München. 200 km, 2,25 Std.
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der ... - CDU Bonn 

einnahmen â€“ die Kraft aufbringen, den Schuldenzuwachs in Deutsch- land von fast 3000 Euro pro ...... Referent: ZugfÃ¼hrer Robert Osten, KreisgeschÃ¤fts- stelle ...
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der ... - CDU Bonn 

Langner, Alexander Schneider, Christian. Schneider, Hubert Schneider. Ortsverband ... Bzv. Jan Claudius Lechner, Marktplatz Mehlem. OV Villenviertel. Do.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herrn ... 

treffen. Viele von euch werden die Erfahrung gemacht haben, dass der allgegenwÃ¤rtige Trend zum Sozialabbau dazu fÃ¼hrt, dass sich solche schwierigen.
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Sehr geehrte 

Seit dem 13. Juni 2014 unterliegen MaklervertrÃ¤ge, die z.B. per E-Mail, Telefon oder. Brief geschlossen wurden, dem Widerrufsrecht und bedÃ¼rfen einer.
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Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank fÃ¼r Ihre Anfrage. Seit 

Immoscout, Immonet, Immowelt oder einem anderen Immobilienportal automatisch per. Email aufgeklÃ¤rt worden. Wenn wir vor Ablauf von 14 Tagen fÃ¼r Sie tÃ¤tig ...
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Berlin, im Februar 2016 Sehr geehrte Damen und Herren, was macht ... 

Aussicht Ã¼ber Berlin, edler Glanz und Design. Meine Interessen. Lieblingsmaterial. Eiche, Kunstharz, Licht. Hobbies. Fotografie, Kochen, guter Sound, offene ...
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute stehe ich zum ... 

fÃ¼r 2017). Diese Zahlen sind solide geplant und unterliegen dem â€žnormalenâ€œ Risiko, wobei aber ... steigen die Umsatzsteueranteile leicht auf 2,1 Mio. â‚¬ (Vorjahr.
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Mai 2011 Sehr geehrte Damen und Herren, im MÃ¤rz haben wir Ihnen ... 

01.05.2011 - Barometer elektronische Beschaffung. 2011. > Handlungsleitfaden. Maschinen- und. Anlagensicherheit. > Sicherheitsfunktionen an Maschinen.
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Berlin, im Februar 2016 Sehr geehrte Damen und Herren, was macht ... 

Volumen damals ca. 5.000 gefÃ¼llte Badewannen. Volumen heute ca. 30 Personen. Funktion. Wasserreservoir fÃ¼r die Villenkolonie Westend. Stilllegung. 1993.
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Mai 2011 Sehr geehrte Damen und Herren, im MÃ¤rz haben wir Ihnen ... 

01.05.2011 - Konstruktion. Einkauf. > Mehr Mitsprache fÃ¼r. KMU. > ABEG eXtreme series: ... Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik und der ...
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Sehr geehrte Damen und Herren, Mein Name ist Simon, bin 29 Jahre ... 

Münster. Musik mache ich schon seit ca. 13 Jahren. Ich habe eine wöchentliche Radiosendung auf Europas größten. Internetradio RauteMusik.FM/Techhouse ...
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Berlin den 29.01.15 Aktion Foodwatch Per Mail Sehr geehrte Damen ... 

15.12.2014 - ... eine AushÃ¶hlung demo- kratischer Staatlichkeit darf damit aber nicht verbunden sein. Mit herzlichen GrÃ¼ÃŸen, gez. Carsten Sieling MdB.
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Berlin den 29.01.15 Aktion Foodwatch Per Mail Sehr geehrte Damen ... 

15.12.2014 - richte auch Grund- und Menschenrechte in ihr Urteil ein - Schiedsgerichte richten sich einsei- tig am Investitionsschutz aus. Die SPD hat auf ...
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Sehr geehrte Partner, sehr geehrte VerkÃ¤ufer, liebe Mitarbeiter, da ... 

In diesem Zusammenhang haben wir ein verbindliches CI1-CD2-Manual3 geschaffen. Das es uns ermÃ¶glicht, unter der Marke Town & Country eindeutige ...
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Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer, das ... 

25.07.2013 - Nutzung der elektronischen Ressourcen â€“ einschlieÃŸlich der Katalog-Recherche und der. AusleihvorgÃ¤nge - fÃ¼r jene Nutzerinnen und Nutzer, ...
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Sehr geehrte - Austria Center Vienna 

01.07.2016 - zeitlich-rÃ¤umliche Verhalten der Spieler sowie kollektive Bewegungsmuster von. Mannschaften semantisch bewertet werden. â€žDurch diese ...
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Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin ... AWS 

06.03.2018 - ... oder auf Anweisung der Frau Oberbürgermeisterin? 3c)Wenn ja: Wie wurden die städtischen Unternehmen und Beteiligungen informiert? 4. Wann gedachten Sie den Hauptausschuss als ihren Dienstvorgesetzten über die Vorgänge zu in- formiere
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... Sehr geehrte Frau Lison, sehr geehrter Herr Priebe, sehr geehrter ... 

01.11.2016 - NiedersÃ¤chsischen Bibliothekstag â€žBibliotheken â€“ Orte der ... â€žEine Bibliothek muss sich in erster ... sind heute eben nicht mehr die Orte des.
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